
Bekanntmachung über die Einleitung eines Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren von
Peroxosulfaten mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Volksrepublik China

und Taiwan

(2006/C 162/05)

Die Kommission erhielt einen Antrag gemäß Artikel 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates über den Schutz gegen
gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft
gehörenden Ländern (nachstehend „Grundverordnung“ (1)
genannt), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2117/
2005 (2), dem zufolge die Einfuhren von Peroxosulfaten mit
Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Volksre-
publik China und Taiwan (nachstehend „betroffene Länder“
genannt) gedumpt werden und dem Wirtschaftszweig der
Gemeinschaft dadurch eine bedeutende Schädigung verursa-
chen.

1. Antrag

Der Antrag wurde am 31. Mai 2006 vom Europäischen Che-
mieverband European Chemical Industry Council (CEFIC)
(nachstehend „Antragsteller“ genannt) im Namen von Herstel-
lern gestellt, auf die 100 % der gesamten Peroxosulfatproduk-
tion in der Gemeinschaft entfallen.

2. Ware

Bei der angeblich gedumpten Ware handelt es sich um Peroxo-
sulfate (Persulfate) mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von
Amerika, der Volksrepublik China und Taiwan (nachstehend
„betroffene Ware“ genannt), die normalerweise den KN-Codes
2833 40 00 und 2842 90 90 zugeordnet werden. Diese KN-
Codes werden nur informationshalber angegeben.

3. Dumpingbehauptung

Im Falle der betroffenen Ware aus den Vereinigten Staaten von
Amerika stützt sich die Dumpingbehauptung auf einen Ver-
gleich des anhand der Inlandspreise ermittelten Normalwerts
mit den Preisen der betroffenen Ware bei Ausfuhr in die
Gemeinschaft.

Die Dumpingbehauptung im Falle Taiwans stützt sich auf einen
Vergleich des rechnerisch ermittelten Normalwertes mit dem
Preis der betroffenen Ware bei Ausfuhr in die Gemeinschaft.

Gemäß Artikel 2 Absatz 7 der Grundverordnung ermittelte der
Antragsteller den Normalwert für die Volksrepublik China
anhand des Preises in dem unter Nummer 5.1. Buchstabe d
genannten Drittland mit Marktwirtschaft. Die Dumpingbehaup-
tung stützt sich auf einen Vergleich des vorgenannten Normal-

werts mit den Preisen der betroffenen Ware bei Ausfuhr in die
Gemeinschaft.

Aus diesen Vergleichen ergeben sich laut Antragsteller für alle
betroffenen Ausfuhrländer erhebliche Dumpingspannen.

4. Schadensbehauptung

Der Antragsteller legte Beweise dafür vor, dass die Einfuhren
der betroffenen Ware aus der Volksrepublik China und aus Tai-
wan in absoluten Zahlen und gemessen am Marktanteil insge-
samt gestiegen sind, während die entsprechenden Einfuhren aus
den Vereinigten Staaten von Amerika in absoluten Zahlen und
gemessen am Marktanteil weiterhin ein hohes Niveau aufwie-
sen.

Die Einfuhrmengen und -preise hätten sich angeblich unter
anderem negativ auf den Marktanteil, die Verkaufsmengen und
die Preise des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft ausgewirkt
und dadurch die Gesamtleistung und die Rentabilität des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft sehr nachteilig beeinflusst.

5. Verfahren

Die Kommission kam nach Anhörung des Beratenden Aus-
schusses zu dem Schluss, dass der Antrag vom Wirtschafts-
zweig der Gemeinschaft bzw. in seinem Namen gestellt wurde
und dass genügend Beweise vorliegen, um die Einleitung eines
Verfahrens zu rechtfertigen, und leitete daraufhin gemäß Arti-
kel 5 der Grundverordnung eine Untersuchung ein.

5.1. Verfahren zur Feststellung von Dumping und Schädi-
gung

Bei der Untersuchung wird geprüft, ob die betroffene Ware mit
Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Volksre-
publik China und Taiwan gedumpt ist und ob durch dieses
Dumping eine Schädigung verursacht wird.

a) Stichprobenverfahren

Angesichts der Vielzahl der von diesem Verfahren betroffe-
nen Parteien wird die Kommission möglicherweise
beschließen, gemäß Artikel 17 der Grundverordnung mit
Stichproben zu arbeiten.
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(1) ABl. L 56 vom 6.3.1996, S. 1.
(2) ABl. L 340 vom 23.12.2005, S. 17.



i) Au swah l e i ne r St i ch p r obe unte r de n A u sfüh r -
e r n/ He r ste l le r n i n de r Volksr e p ubl i k Ch i na

Damit die Kommission über die Notwendigkeit eines
Stichprobenverfahrens entscheiden und gegebenenfalls
eine Stichprobe auswählen kann, werden alle Ausführer/
Hersteller bzw. die in ihrem Namen handelnden Vertreter
aufgefordert, mit der Kommission Kontakt aufzunehmen
und innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe b Ziffer i
gesetzten Frist und in der unter Nummer 7 vorgegebenen
Form folgende Angaben zu ihren Unternehmen zu über-
mitteln:

— Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Fax-
nummer sowie Kontaktperson des Ausführers/Her-
stellers in der Volksrepublik China,

— Umsatz (in Landeswährung), der vom 1. Januar 2005
bis zum 31. Dezember 2005 mit dem Verkauf der
von ihnen hergestellten betroffenen Ware zur Aus-
fuhr in die Gemeinschaft erzielt wurde, und entspre-
chende Verkaufsmenge (in Tonnen),

— Umsatz (in Landeswährung) aus dem Verkauf der
von ihnen hergestellten betroffenen Ware auf dem
Inlandsmarkt im Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis
zum 31. Dezember 2005 und entsprechende Ver-
kaufsmenge (in Tonnen),

— Erklärung, ob das Unternehmen beabsichtigt, die
Ermittlung einer individuellen Dumpingspanne (1) zu
beantragen (nur für Hersteller möglich),

— genaue Beschreibung der Tätigkeit des Unternehmens
bei der Herstellung der betroffenen Ware,

— Namen und genaue Tätigkeiten aller verbundenen
Unternehmen (2), die an Herstellung und/oder Ver-
kauf (In- und/oder Ausland) der betroffenen Ware
beteiligt sind,

— sonstige sachdienliche Angaben, die der Kommission
bei der Auswahl der Stichprobe nützlich sein könn-
ten.

Durch Übermittlung der vorgenannten Angaben stimmt
das Unternehmen seiner etwaigen Einbeziehung in die
Stichprobe zu. Wird das Unternehmen für die Stichprobe
ausgewählt, muss es einen Fragebogen beantworten und
einem Kontrollbesuch zur Überprüfung der Antworten
zustimmen. Erklärt ein Unternehmen sich nicht zu einer
etwaigen Einbeziehung in die Stichprobe bereit, wird es
bei dieser Untersuchung als nicht kooperierendes Unter-
nehmen angesehen. Die Folgen der mangelnden Bereit-
schaft zur Mitarbeit sind unter Nummer 8 dargelegt.

Ferner wird die Kommission mit den Behörden des Aus-
fuhrlandes und allen ihr bekannten Verbänden von Aus-
führern/Herstellern Kontakt aufnehmen, um die Aus-
künfte einzuholen, die sie für die Auswahl der Stichprobe
unter den Ausführern/Herstellern als notwendig erachtet.

ii) E ndg ü l t i g e A u s w a h l de r S t i c h p r ob e

Alle sachdienlichen Angaben zur Auswahl der Stich-
probe sind von den interessierten Parteien innerhalb der
unter Nummer 6 Buchstabe b Ziffer ii gesetzten Frist zu
übermitteln.

Die Kommission beabsichtigt, die endgültige Auswahl
der Stichprobe zu treffen, nachdem sie diejenigen betrof-
fenen Parteien konsultiert hat, die sich bereit erklärt
haben, in die Stichprobe einbezogen zu werden.

Die in die Stichprobe einbezogenen Unternehmen müs-
sen innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe b Ziffer iii
gesetzten Frist einen Fragebogen beantworten und an der
Untersuchung mitarbeiten.

Bei mangelnder Mitarbeit kann die Kommission ihre Fest-
stellungen gemäß Artikel 17 Absatz 4 und Artikel 18
der Grundverordnung auf der Grundlage der verfügbaren
Informationen treffen. Feststellungen, die auf der Grund-
lage der verfügbaren Informationen getroffen wurden,
können, wie unter Nummer 8 erläutert, für die betroffe-
nen Parteien weniger günstig ausfallen.

b) Fragebogen

Die Kommission wird dem Wirtschaftszweig der Gemein-
schaft und allen Herstellerverbänden in der Gemeinschaft,
den in die Stichprobe einbezogenen Ausführern/Herstellern
in der Volksrepublik China, den Ausführern/Herstellern in
den Vereinigten Staaten von Amerika und Taiwan, allen
Verbänden von Ausführern/Herstellern, den Einführern,
allen im Antrag genannten Einführerverbänden und den
Behörden der betroffenen Ausfuhrländer Fragebogen zusen-
den, um die für ihre Untersuchung als notwendig erachteten
Informationen einzuholen.

i) A u sfü h r e r / He r ste l le r i n de n Ve r e i ni g te n St a a -
te n v on A me r i ka u nd Ta i w a n sow i e E i n fü h r e r
i n de r G e me i nsc h a ft

Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, umge-
hend, spätestens jedoch innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe a Ziffer i gesetzten Frist, per Fax oder E-Mail
bei der Kommission nachzufragen, ob sie im Antrag
genannt sind; ist dies nicht der Fall, sollten sie umgehend
einen Fragebogen anfordern, da die die unter Nummer 6
Buchstabe a Ziffer ii gesetzte Frist für alle interessierten
Parteien gilt.
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(1) Beantragt werden können individuelle Spannen gemäß Artikel 17
Absatz 3 der Grundverordnung von Unternehmen, die nicht in die
Stichprobe einbezogen wurden, gemäß Artikel 9 Absatz 5 der
Grundverordnung über die individuelle Behandlung von Unterneh-
men in Nichtmarktwirtschafts-/Transformationsländern und gemäß
Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverordnung von Unter-
nehmen, die die Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus beantra-
gen. Anträge auf individuelle Behandlung sind nach Maßgabe von
Artikel 9 Absatz 5 der Grundverordnung und Anträge auf Zuerken-
nung des Marktwirtschaftsstatus nach Maßgabe von Artikel 2
Absatz 7 Buchstabe b der Grundverordnung zu stellen.

(2) Artikel 143 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EWG) Nr. 2913/92
des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl.
L 253 vom 11.10.1993, S. 1) gibt Aufschluss über die Bedeutung
des Begriffs „verbundene Unternehmen“.



ii) A u sfü h r e r / He r ste l le r i n de r Volksr e p u bl i k
Ch i na , di e di e Er mi tt lu ng e i ne r i ndi v i du e l le n
Du mp i ng spann e be a ntr a g e n

Die Ausführer/Hersteller in der Volksrepublik China, die
die Ermittlung einer individuellen Dumpingspanne
gemäß Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 9 Absatz 6 der
Grundverordnung beantragen, müssen innerhalb der
unter Nummer 6 Buchstabe a Ziffer ii gesetzten Frist
einen ordnungsgemäß ausgefüllten Fragebogen übermit-
teln. Daher müssen sie innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe a Ziffer i gesetzten Frist einen Fragebogen
anfordern. Diese Parteien sollten jedoch berücksichtigen,
dass die Kommission im Falle der Auswahl einer Stich-
probe unter den Ausführern/Herstellern die Berechnung
unternehmensspezifischer Dumpingspannen ablehnen
kann, wenn die Zahl der Ausführer/Hersteller so groß ist,
dass eine individuelle Untersuchung eine zu große Belas-
tung darstellen und den fristgerechten Abschluss der
Untersuchung verhindern würde.

c) Einholung von Informationen und Anhörungen

Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, unter Vor-
lage sachdienlicher Beweise ihren Standpunkt darzulegen
und auch andere Informationen als die Antworten auf den
Fragebogen zu übermitteln. Diese Angaben müssen zusam-
men mit den entsprechenden Nachweisen innerhalb der
unter Nummer 6 Buchstabe a Ziffer ii gesetzten Frist bei der
Kommission eingehen.

Die Kommission kann die interessierten Parteien außerdem
hören, sofern die Parteien dies beantragen und nachweisen,
dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen. Ent-
sprechende Anträge sind innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe a Ziffer iii gesetzten Frist zu stellen.

d) Wahl des Marktwirtschaftslandes

In diesem Fall wird vorgeschlagen, gemäß Artikel 2 Absatz 7
Buchstabe a der Grundverordnung Japan als geeignetes
Drittland mit Marktwirtschaft zur Ermittlung des Normal-
wertes für die Volksrepublik China heranzuziehen. Die inte-
ressierten Parteien werden aufgefordert, innerhalb der unter
Nummer 6 Buchstabe c gesetzten Frist zu der Angemessen-
heit dieser Wahl Stellung zu nehmen.

e) Marktwirtschaftsbehandlung

Für diejenigen Ausführer/Hersteller in der Volksrepublik
China, die unter Vorlage ausreichender Beweise geltend
machen, dass sie unter marktwirtschaftlichen Bedingungen
tätig sind, d. h. die Kriterien des Artikels 2 Absatz 7
Buchstabe c der Grundverordnung erfüllen, wird der Nor-
malwert nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundver-
ordnung ermittelt. Die entsprechenden Anträge der Ausfüh-
rer/Hersteller müssen innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe d gesetzten Frist gestellt werden und ordnungsge-
mäß begründet sein. Die Kommission sendet allen im
Antrag genannten Ausführern/Herstellern in der Volksre-
publik China, allen im Antrag genannten Verbänden von
Ausführern/Herstellern sowie den Behörden der Volksrepub-
lik China die entsprechenden Antragsformulare zu. Ausfüh-

rer/Hersteller, die solche Anträge stellen möchten, werden
aufgefordert, umgehend, spätestens jedoch innerhalb der
unter Nummer 6 Buchstabe a Ziffer i gesetzten Frist, per
Fax oder E-Mail bei der Kommission nachzufragen, ob sie
im Antrag genannt sind; ist dies nicht der Fall, sollten sie
umgehend ein Antragsformular anfordern.

5.2. Verfahren zur Prüfung des Interesses der Gemeinschaft

Sollten sich die Behauptungen zum Dumping und der dadurch
verursachten Schädigung als begründet erweisen, ist gemäß
Artikel 21 der Grundverordnung zu prüfen, ob die Einführung
von Antidumpingmaßnahmen dem Interesse der Gemeinschaft
nicht zuwiderlaufen würde. Zu diesem Zweck können sich der
Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, die Einführer und ihre
repräsentativen Verbände, repräsentative Verwender und reprä-
sentative Verbraucherorganisationen, die nachweisen können,
dass ein objektiver Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit
und der betroffenen Ware besteht, innerhalb der unter Num-
mer 6 Buchstabe a Ziffer ii gesetzten Frist melden und der
Kommission entsprechende Informationen übermitteln. Die
Parteien, die die Bedingungen des vorstehenden Satzes erfüllen
und nachweisen, dass besondere Gründe für ihre Anhörung
sprechen, können innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe a
Ziffer iii gesetzten Frist einen entsprechenden Antrag stellen.
Gemäß Artikel 21 der Grundverordnung übermittelte Informa-
tionen werden nur berücksichtigt, wenn sie zum Zeitpunkt
ihrer Übermittlung durch Beweise belegt sind.

6. Fristen

a) Allgemeine Fristen

(i) A n f or de r u n g e i ne s F r a g e b og e ns ode r a n de r e r
A ntr a g sfor mular e

Alle interessierten Parteien sollten umgehend, spätestens
jedoch innerhalb von zehn Tagen nach Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europä-
ischen Union einen Fragebogen bzw. Antragsformulare
anfordern.

(ii) K ont a kta u fna h me u nd Übe r mi t t lu ng de r A nt-
wor te n u nd sonst i g e r In for ma t i one n

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen alle interes-
sierten Parteien innerhalb von 40 Tagen nach Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union mit der Kommission Kontakt auf-
nehmen, ihren Standpunkt schriftlich darlegen und ihre
Antworten auf den Fragebogen und sonstige Informa-
tionen übermitteln, wenn diese Angaben bei der Unter-
suchung berücksichtigt werden sollen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Wahrnehmung der meisten in der
Grundverordnung verankerten Verfahrensrechte voraus-
setzt, dass sich die betreffende Partei innerhalb der vor-
genannten Frist selbst meldet.

In eine Stichprobe einbezogene Unternehmen müssen
ihre Antworten auf den Fragebogen innerhalb der unter
Nummer 6 Buchstabe b Ziffer iii gesetzten Frist über-
mitteln.
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(iii) A nh ör u ng e n

Innerhalb der vorgenannten Frist von 40 Tagen können
die interessierten Parteien auch einen Antrag auf Anhö-
rung durch die Kommission stellen.

b) Besondere Frist für die Stichprobenauswahl

(i) Alle unter Nummer 5.1 Buchstabe a Ziffer i genannten
Angaben müssen innerhalb von 15 Tagen nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union bei der Kommission eingehen, da die
Kommission beabsichtigt, die betroffenen Parteien, die
sich bereit erklärt haben, in die Stichprobe einbezogen
zu werden, innerhalb von 21 Tagen nach Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europä-
ischen Union zur endgültigen Auswahl der Stichprobe
zu konsultieren.

(ii) Alle anderen für die Auswahl der Stichprobe relevanten
Angaben, die unter Nummer 5.1 Buchstabe a Ziffer ii
genannt sind, müssen innerhalb von 21 Tagen nach
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt
der Europäischen Union bei der Kommission eingehen.

(iii) Die Antworten der in eine Stichprobe einbezogenen
Parteien auf den Fragebogen müssen innerhalb von
37 Tagen, nachdem diese Parteien von ihrer Einbezie-
hung in Kenntnis gesetzt wurden, bei der Kommission
eingehen.

c) Besondere Frist für die Wahl des Marktwirtschaftslands

Die von der Untersuchung betroffenen Parteien möchten
möglicherweise dazu Stellung nehmen, ob die vorgeschla-
gene Wahl Japans als Drittland mit Marktwirtschaft zur
Ermittlung des Normalwerts für die Volksrepublik China
angemessen ist (vgl. Nummer 5.1 Buchstabe d dieser
Bekanntmachung). Solche Stellungnahmen müssen inner-
halb von 10 Tagen nach der Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union bei
der Kommission eingehen.

d) Besondere Frist für die Anträge auf Marktwirtschafts- und/oder
individuelle Behandlung

Die ordnungsgemäß begründeten Anträge auf Marktwirt-
schaftsbehandlung (vgl. Nummer 5.1 Buchstabe e dieser
Bekanntmachung) und/oder auf individuelle Behandlung
gemäß Artikel 9 Absatz 5 der Grundverordnung müssen
innerhalb von 15 Tagen nach Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union bei
der Kommission eingehen.

7. Unterlagen, Antworten auf den Fragebogen und Schrift-
wechsel

Alle Unterlagen und Anträge interessierter Parteien sind schrift-
lich unter Angabe des Namens, der Anschrift, der E-Mail-
Adresse, der Telefon- und der Faxnummer der interessierten
Partei einzureichen. Alle Unterlagen, einschließlich der in dieser
Bekanntmachung angeforderten Informationen, die Antworten
auf den Fragebogen und alle Schreiben, die von interessierten
Parteien auf vertraulicher Basis übermittelt werden, müssen den
Vermerk „Zur eingeschränkten Verwendung“ (1) tragen und
gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Grundverordnung zusammen
mit einer nicht vertraulichen Fassung übermittelt werden, die
den Vermerk „Zur Einsichtnahme durch interessierte Parteien“
trägt.

Anschrift der Kommission:
Europäische Kommission
Generaldirektion Handel
Direktion B
Büro: J-79 5/16
B-1049 Brüssel
Fax-Nr. für diesen speziellen Fall: (32-2) 292 0859
E-Mail-Adresse für diesen speziellen Fall:
trade-ad-persulphates@ec.europa.eu

8. Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit

Verweigern interessierte Parteien den Zugang zu den erforderli-
chen Informationen oder übermitteln sie sie nicht innerhalb der
vorgesehenen Fristen oder behindern sie erheblich die Untersu-
chung, so können gemäß Artikel 18 der Grundverordnung vor-
läufige oder endgültige positive oder negative Feststellungen auf
der Grundlage der verfügbaren Informationen getroffen wer-
den.

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder
irreführende Informationen vorgelegt hat, werden diese Infor-
mationen nicht berücksichtigt; in diesem Fall können die ver-
fügbaren Fakten zugrunde gelegt werden. Arbeitet eine interes-
sierte Partei nicht oder nur zum Teil mit und stützen sich die
Feststellungen daher gemäß Artikel 18 der Grundverordnung
auf die verfügbaren Informationen, so kann dies zu einem
Ergebnis führen, das für diese Partei weniger günstig ist, als
wenn sie mitgearbeitet hätte.

9. Zeitplan für die Untersuchung

Gemäß Artikel 6 Absatz 9 der Grundverordnung ist die Unter-
suchung innerhalb von 15 Monaten nach der Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
abzuschließen. Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Grundverord-
nung sind etwaige vorläufige Maßnahmen innerhalb von neun
Monaten nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Union zu ergreifen.
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(1) Unterlagen mit diesem Vermerk sind nur für den Dienstgebrauch
bestimmt. Sie sind gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/
2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zugang
der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des
Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43)
geschützt und werden gemäß Artikel 19 der Grundverordnung und
Artikel 6 des WTO-Übereinkommens zur Durchführung des
Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994
(Antidumping-Übereinkommen) vertraulich behandelt.


